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Gebäude- und Wohnungszählung zum 15. Mai 2022

Unterrichtung nach § 17 Bundesstatistikgesetz (B Stat G)1

1 

2 

Den Wortlaut der nationalen Rechtsvorschriften in der jeweils geltenden Fassung finden Sie  
unter https://www.gesetze-im-internet.de/.

 und nach 
der Datenschutz-Grundverordnung (E U) 2016/679 (D S-G V O)2

Die Rechtsakte der E U in der jeweils geltenden Fassung und in deutscher Sprache finden Sie auf der  
Internetseite des Amtes für Veröffentlichungen der Europäischen Union unter https://eur-lex.europa.eu/.

Zweck, Art und Umfang der Erhebung, Verantwortliche
Deutschland ist unionsrechtlich verpflichtet, alle zehn Jahre  eine Volks
zählung (Zensus) durchzuführen. Neben den Einwohnerzahlen werden unter 
anderem auch Daten zu Gebäuden und Wohnungen erfasst. Hiervon  hängen 
bedeutsame Planungsprozesse bei Bund, Ländern und Gemeinden ab. Der 
Zensus ist zudem ein Grundpfeiler des statistischen Gesamtsystems in 
Deutschland. Für die Gebäude und Wohnungszählung werden alle Gebäude 
mit Wohnraum, bewohnte Unterkünfte und Wohnungen erfasst. Sie wird bei 
Eigentümer/innen, Verwaltungen sowie sonstigen Verfügungs und Nut
zungsberechtigten durch die jeweils zuständigen statistischen Ämter der 
Länder durchgeführt.
Das Statistische Bundesamt ist in Zusammenarbeit mit dem Informations
technikzentrum Bund (I T Z Bund) nach § 2  Absatz 2 Zensusvorbereitungsge
setz 2022 (Zens Vorb G 2022) verantwortlich für die ITInfrastruktur, die für 
die Verarbeitung, insbesondere die Aufbereitung und Datenhaltung der 
 erhobenen Daten, notwendig ist. Die Kontaktdaten der Verantwortlichen 
 finden Sie auf dem Anschreiben Ihres Statis tischen Landesamtes.
Datenschutzrechtlich Verantwortlicher ist gemäß § 27 Zensus gesetz 2022 
(Zens G 2022) für die Verarbeitung der zentral gespeicherten Daten das nach 
den Vorschriften des Zens G 2022 sowie nach den §§ 2 und 3 des Zens Vorb G 
2022 für die Datenverarbeitung zuständige statistische Amt.
Stichtag der Gebäude und Wohnungszählung ist der 15. Mai 2022.

Rechtsgrundlagen, Auskunftspflicht
Rechtsgrundlage der Erhebung ist das Zens G 2022 in Ver bindung mit dem 
B Stat G.
Erhoben werden die Angaben nach § 10 Absatz 1 Zens G 2022.
Die Auskunftspflicht ergibt sich aus § 23 Absatz 1 Zens G 2022 in Verbindung 
mit § 15 B Stat G. Nach § 24 Absatz 1 Zens G 2022 sind die Eigentümer/innen, 
die Verwaltungen sowie die sonstigen Verfügungs und Nutzungsberech
tigten der Gebäude oder Wohnungen auskunftspflichtig. Als Eigentümer und 
Eigentümerinnen gelten auch die Personen, denen die Gebäude und Woh
nungen nach § 39 Absatz 2 der Abgabenordnung wirtschaftlich zuzurechnen 
sind.
Verwaltungen, die die geforderten Angaben nicht machen können, sind 
gemäß § 24 Absatz 2 Zens G 2022 verpflichtet, Angaben zu den Namen und 
Anschriften der Eigentümer/innen zu erteilen. Die zur Auskunft herangezo
genen Personen, die zum Zensusstichtag aufgrund eines Eigentümerwech
sels nicht mehr zum Kreis der Auskunftspflichtigen gehören, sind gemäß § 24 
Absatz 3 Zens G 2022 verpflichtet, die Angaben zu den Namen und Anschrif
ten der neuen Eigentümer/innen mitzuteilen. Verfügen zur Auskunft heran
gezogene Personen nicht über die nötigen Informationen, haben sie eine 
nach § 24 Absatz 1 Zens G 2022 auskunftspflichtige Person zu benennen, die 
diese Auskünfte erteilen kann. 
Nach § 23 Absatz 1 Zens G 2022 erfolgt die Auskunftserteilung grundsätzlich 
elektronisch. Bei elektronischer Auskunftserteilung sind die Angaben über 
das den Auskunftspflichtigen zur Verfügung gestellte Verfahren zu erteilen. 
Im Fall der schriftlichen Auskunftserteilung können die ausgefüllten Erhe
bungsvordrucke gebührenfrei übersendet werden, wenn sie sich in amt
lichen hierfür vorgesehenen Umschlägen befinden. Bei Inanspruchnahme 
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einer besonderen Versendungsform unter Verwendung der amtlich vorge
sehenen Umschläge hat der Absender den die jeweils gültige Briefgebühr 
über steigenden Betrag zu tragen.
Nach § 11a Absatz 2 B Stat G sind alle Unternehmen und Betriebe verpflich
tet, ihre Meldungen auf elektronischem Weg an die statistischen Ämter zu 
über mitteln. Hierzu sind die von den statistischen Ämtern zur Verfügung 
gestell ten OnlineVerfahren zu nutzen. Im begründeten Einzelfall kann zur 
Vermei dung unbilliger Härten eine Ausnahme von der OnlineMeldung ver
einbart werden. Dies ist auf formlosen Antrag möglich. Die Pflicht, die erfor
derlichen Auskünfte zu erteilen, bleibt jedoch weiterhin bestehen.
Erteilen Auskunftspflichtige keine, keine vollständige, keine richtige oder 
nicht rechtzeitig Auskunft, können sie zur Erteilung der Auskunft mit einem 
Zwangsgeld nach den Verwaltungsvollstreckungsgesetzen der Länder ange
halten werden.
Nach § 23 B Stat G handelt darüber hinaus ordnungswidrig, wer
 – vorsätzlich oder fahrlässig entgegen § 15 Absatz 1 Satz 2, Absatz 2 und  5 
Satz 1 B Stat G eine Auskunft nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder 
nicht rechtzeitig erteilt, 

 – entgegen § 15 Absatz 3 B Stat G eine Antwort nicht in der vorgeschriebenen 
Form erteilt oder

 – entgegen § 11a Absatz 2 Satz 1 B Stat G ein dort genanntes Verfahren nicht 
nutzt.

Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu fünftausend Euro 
geahndet werden.
Nach § 15 Absatz 7 B Stat G haben Widerspruch und Anfechtungsklage gegen 
die Aufforderung zur Auskunftserteilung keine aufschiebende Wirkung.

Geheimhaltung
Die erhobenen Einzelangaben werden nach § 16 B Stat G grundsätzlich 
 geheim gehalten. Nur in ausdrücklich gesetzlich geregelten Ausnahmefällen 
dürfen Einzelangaben übermittelt werden.
Eine solche Übermittlung von Einzelangaben ist insbesondere zulässig an:
 – öffentliche Stellen und Institutionen innerhalb des  Statistischen 
 Verbunds, die mit der Durchführung einer Bundes oder europäischen 
 Statistik  betraut sind (z. B. die statistischen Ämter der Länder, das 
 Statistische Amt der Europäischen Union [Eurostat]),

 – Dienstleister, zu denen ein Auftragsverhältnis besteht (z. B. I T Z Bund, 
 Rechenzentren der Länder, Versand, Druck, Hotline und Beleglese
dienstleister).

Nach § 32 Absatz 1 Zens G 2022 dürfen für die Verwendung gegenüber den 
gesetzgebenden Körperschaften und für Zwecke der Planung, jedoch nicht 
für die Regelung von Einzelfällen, von den statistischen Ämtern des Bundes 
und der Länder an die obersten Bundes und Landesbehörden Tabellen mit 
statistischen Ergebnissen übermittelt werden, auch soweit Tabellenfelder 
nur einen einzigen Fall ausweisen.
Nach § 32 Absatz 2 Zens G 2022 dürfen die statistischen Ämter des Bundes 
und der Länder für ausschließlich kommunalstatistische Zwecke den für 
statistische Aufgaben zuständigen Stellen der Gemeinden und Gemeinde
verbände (Statistikstellen) auf Ersuchen für deren Zuständigkeitsbereich 
Einzelangaben zu den Erhebungsmerkmalen sowie zu den Hilfsmerkmalen 
„Straße“ und „Hausnummer“ oder nach Blockseiten zusammengefasste Ein
zelangaben übermitteln. Die Übermittlung ist nur zulässig, wenn das Stati
stikgeheimnis durch gesetzlich vorgeschriebene Maßnahmen, insbe sondere 
zur räumlichen, organisatorischen und personellen Trennung der Statistik
stellen von den für nichtstatistische Aufgaben zuständigen Stellen der Ge
meinden und Gemeindeverbände, gewährleistet ist. Die Hilfsmerkmale sind 
zum frühestmöglichen Zeitpunkt, spätestens jedoch zwei Jahre nach Über
mittlung, zu löschen.
Nach § 16 Absatz 6 B Stat G ist es zulässig, den Hochschulen oder sonstigen 
Einrichtungen mit der Aufgabe unabhängiger wissenschaftlicher Forschung 
für die Durchführung wissenschaftlicher Vorhaben
 – Einzelangaben zu übermitteln, wenn die Einzelangaben so  anonymisiert 
sind, dass sie nur mit einem unverhältnismäßig großen Aufwand an Zeit, 
Kosten und Arbeitskraft den Befragten oder Betroffenen zugeordnet 
 werden können (faktisch anonymisierte Einzelangaben),
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 – innerhalb speziell abgesicherter Bereiche des Statistischen Bundesamtes 
und der statistischen Ämter der  Länder Zugang zu Einzelangaben ohne 
Name und Anschrift (formal anonymisierte Einzelangaben) zu gewähren, 
wenn wirksame Vorkehrungen zur Wahrung der Geheimhaltung getroffen 
werden.

Die Pflicht zur Geheimhaltung besteht auch für Personen, die Einzelangaben 
erhalten.

Hilfsmerkmale, Ordnungsnummern, Trennung und  Löschung
Familienname, frühere Namen, Vornamen und Anschrift der Auskunftspflich
tigen, Kontaktdaten der Auskunftspflichtigen oder einer anderen Person, die 
für Rückfragen zur Verfügung steht, Namen und Vornamen von bis zu zwei 
Personen, die die Wohnung nutzen, Zahl der Personen, die in der Wohnung 
wohnen, Straße, Hausnummer und Anschriftenzusätze der Wohnung sind 
Hilfsmerkmale, die lediglich der technischen Durchführung der Erhebung 
dienen. Die Hilfsmerkmale werden von den Erhebungsmerkmalen zum 
frühestmöglichen Zeitpunkt getrennt und gesondert gespeichert oder ge
sondert aufbewahrt. Nach Abschluss der Überprüfung der Erhebungs und 
Hilfsmerkmale auf ihre Schlüssigkeit und Vollständigkeit sind sie zu löschen, 
spätestens vier Jahre nach dem 15. Mai 2022, es sei denn, die Daten zu den 
Hilfsmerkmalen sind in der Stichprobe von 3 Prozent der Gesamtfläche 
Deutschlands für Untersuchungen zur Eignung von Fernerkundungsdaten für 
die Gewinnung und Qualitätssicherung von Daten zu Gebäuden und Woh
nungen im Registerzensus enthalten. Diese Daten sind nach Abschluss der 
Untersuchungen zu löschen, spätestens bis zum 31. Dezember 2027.
Die Fragebogen oder Datensätze mit den erhobenen Angaben werden nach 
Abschluss der Aufbereitung des Zensus, spätestens vier Jahre nach dem 
15. Mai 2022, vernichtet bzw. gelöscht.
Angaben zu den Erhebungsmerkmalen werden solange verarbeitet und 
 gespeichert, wie dies für die Erfüllung der gesetzlichen Verpflichtung 
 erforderlich ist.
Die Ordnungsnummern bei Verwendung des Papierfragebogens sind die 
Fragebogennummer und das Belegkennzeichen am unteren Fragebogenrand. 
Sie dienen der Unterscheidung der in die Erhebung einbezogenen Personen 
und ihrer jeweiligen Objekte sowie der Organisation und technischen Durch
führung des Erhebungs und Aufbereitungsverfahrens. Die Ordnungsnum
mern enthalten keine Angaben über persönliche oder sachliche Verhält
nisse, sondern ausschließlich organisatorische Informationen, wie z. B. dass 
es sich um einen Fragebogen der Gebäude und Wohnungs zählung 2022 
handelt. 

Rechte der Betroffenen, Kontaktdaten der Datenschutz beauftragten, 
 Recht  auf Beschwerde
Die Auskunftgebenden, deren personenbezogene Daten verarbeitet werden, 
können
 – eine Auskunft nach Artikel 15 D SG V O,
 – die Berichtigung nach Artikel 16 D SG V O,
 – die Löschung nach Artikel 17 D SG V O,
 – die Einschränkung der Verarbeitung nach Artikel 18 D SG V O

der jeweils sie betreffenden personenbezogenen Daten beantragen oder der 
Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten nach Artikel 21 D S  G V O wider
sprechen. Dies gilt soweit landes rechtlich keine abweichende Regelung ge
troffen wurde. Abwei chende landesrechtliche Vorschriften finden Sie unter 
https://www.statistikportal.de/de/datenschutz/zensus.
Sollte von den oben genannten Rechten Gebrauch gemacht werden, prüft 
die zuständige öffentliche Stelle, ob die gesetzlichen Voraussetzungen 
hierfür erfüllt sind. Die antragstellende Person wird gegebenenfalls aufge
fordert, ihre Identität nachzuweisen, bevor weitere Maßnahmen ergriffen 
werden.
Fragen und Beschwerden über die Einhaltung datenschutzrechtlicher 
Bestim mungen können jederzeit an die jeweils zuständigen behörd lichen 
Datenschutzbeauftragten der statistischen Ämter des Bundes und der 
 Länder oder an die jeweils zuständigen Datenschutzaufsichtsbehörden 
gerichtet werden. Deren Kontaktdaten finden Sie unter 
https://www. statistikportal.de/de/datenschutz.

https://www.statistikportal.de/de/datenschutz/zensus
https://www.statistikportal.de/de/datenschutz
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